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Sozialtipp

Die vertrauliche Geburt – Alternative zum Babyfenster
Region Einige schwangere 
Frauen befinden sich in einer 
schwierigen Ausnahmesituation 
und sehen sich gezwungen, die 
Schwangerschaft und die Ge-
burt vor ihrem Umfeld zu ver-
bergen. Für diese Frauen ist die 
vertrauliche Geburt eine gute 
Alternative zum Babyfenster 
und wahrt gleichzeitig die Rech-
te von Mutter und Kind.

Schwangere Frauen, die sich 
für eine vertrauliche Geburt ent-
scheiden, sind in der Regel in 
einer grossen Not. Gründe hier-
für sind vielfältig. Meist wird  
die Lebenssituation als beson-
ders schwierig empfunden. Die 
Schwangere erlebt z. B. Gewalt 
oder Drohungen durch den Part-
ner und/oder die Familie, ist 
minderjährig oder es liegen eine 
Suchterkrankung oder psychi-
sche Probleme vor. 

Bei einer vertraulichen Geburt 
kann die Frau in einem sicheren 
medizinischen Setting betreut 
werden, ohne dass das soziale 
Umfeld etwas davon erfährt. Die 
betroffene Frau erhält im Spital 
ein Pseudonym (Deckname). 

Besonders für Frauen in 
 prekären Lebenslagen ist die 
Schwangerschaftsvorsorge, die 
Begleitung bei der Geburt und 
die Betreuung im Wochenbett 
ein zentraler Wert. Frau und 
Kind erhalten die medizinische 
und psychosoziale Betreuung, 
die ihnen zusteht. Dies im 
Gegensatz zum Babyfenster, wo 
die Frau meist alleine im Ver-
steckten das Kind zur Welt 
bringt.

Über die vertrauliche Geburt 
und die Identität der Mutter in-
formiert das Spital nur die Zivil-
standsbehörde und die Kindes- 

und Erwachsenenschutzbe-
hörde. Beide Ämter sind zur 
Geheimhaltung verpflichtet. 
Nach der Geburt hat die Kinds-
mutter sechs Wochen Bedenk-
zeit. Der Entscheid für die Adop-
tion kann die betroffene Mutter 
während weiteren sechs Wo-
chen rückgängig machen. Das 
Kind wird in dieser Zeit von Pfle-
geeltern betreut. Erst danach 
kommt das Kind zu den Adop-
tionseltern. 

Mit 18 Jahren hat das Kind 
die Möglichkeit zu erfahren, wer 
seine leibliche Mutter ist. Es er-
hält die Personalien der Kinds-
mutter. Das Recht des Kindes 
auf Kenntnis seiner Abstam-
mung laut UN-Kinderrechtskon-
vention ist gewahrt. 

Laut einer Schätzung von 
 Sexuelle Gesundheit Schweiz 
kommen in der Schweiz mindes-

tens 20 Kinder im Rahmen einer 
vertraulichen Geburt zur Welt. 
Offizielle Statistiken fehlen zur-
zeit noch. 

Die meisten Kantone bieten 
vertrauliche Geburten an, da-
runter auch das Spital Grabs. 
Doch nach wie vor ist die Mög-
lichkeit der vertraulichen Ge-
burt wenig bekannt. 

Kostenlose, ergebnisoffene 
Gespräche
Die Beratungsstelle für Fami-
lienplanung, Schwangerschaft 
und Sexualität (Fapla) bietet Be-
ratungen rund um eine unge-
plante Schwangerschaft an. Die 
Gespräche sind kostenlos, ver-
traulich und ergebnisoffen. 

In den Beratungen geht es 
vor allem darum, dass die Frau 
eine Entscheidung treffen kann, 
wie sie mit der bestehenden 

Schwangerschaft weiterfahren 
möchte. Je nach Situation stehen 
ihr folgende Optionen zur Ver-
fügung: Schwangerschaft aus-
tragen, Schwangerschaftsab-
bruch und Adoption/vertrauli-
che Geburt. Entscheidet sich die 
Frau für eine vertrauliche Ge-
burt, gilt es, sie in diesem Pro-
zess gut zu begleiten und sie mit 
den relevanten Stellen der Ge-
burtshilfe und den entsprechen-
den Ämtern zu vernetzen. (pd)
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Beratungsstelle für Familien
planung, Schwangerschaft & 
Sexualität (Fapla), Regionalstel
le Sargans, 081 710 65 85, 
faplasargans@fzsg.ch, www.
faplasg.ch, www.sexuelle 
gesundheit.ch/themen.

Leserbild Esther Wyss aus Buchs fotografierte dieses ovale Wolken-
spiel am Mittwochmorgen. 

Ein Himmelszeichen über dem Studnerberg

Buchs SP-Mitglieder warben bei ziemlich garstigem Wetter in Buchs 
für Barbara Gysi als Ständerätin und das Klimaschutzgesetz. Bild: PD

Wettererprobt politisch geworben

Spielregeln für  
Leserbriefe

Leserbriefspalten dienen der 
Meinungsäusserung von Lese
rinnen und Lesern zu Themen 
von allgemeinem Interesse. Je 
kürzer ein Leserbrief ist, desto 
grösser ist die Chance, dass er 
veröffentlicht wird. Leserbriefe 
dürfen nicht länger als maximal 
3000 Zeichen (inklusive Leer-
schläge) sein. Anonyme oder 
vervielfältigte Zuschriften mit 
diffamierendem Inhalt werden 
nicht abgedruckt; gegebenen
falls holt die Redaktion eine Stel
lungnahme der Betroffenen ein. 
Zuschriften werden mit vollstän
digem Vornamen, Namen und 
Wohnort des Verfassers veröf
fentlicht. Über Auswahl und Kür
zungen entscheidet die Redak
tion. Zuschriften, die sich auf 
Veröffentlichungen im W&O be
ziehen, müssen Titel und Er
scheinungsdatum des entspre
chenden W&OBeitrages ent
halten. (red)

 

  

10 Millionen teurer, keine Geburtenstation
Der Plan der Liechtensteiner Regierung für das weitere Vorgehen in puncto Landesspitalneubau wurde am Mittwoch bekannt.

Vaduz In ihrer Sitzung vom 
Montag, 3. April, hat die Liech-
tensteiner Regierung den Be-
richt und Antrag betreffend Va-
rianten zum weiteren Vorgehen 
für den Neubau des Liechten-
steinischen Landesspitals verab-
schiedet. 

Die Regierung empfiehlt, 
das vorliegende Neubauprojekt 
zu optimieren und die Kosten zu 
reduzieren, um auf dieser Basis 
einen neuen Verpflichtungskre-
dit zu beantragen. Wie aus der 
Pressekonferenz vom Mittwoch 
hervorging, soll dieser neue Kre-
dit etwa 78,6 bis 80,6 Millionen 
Franken umfassen. Dies sind 
rund 10 Millionen Franken 
mehr als der ursprüngliche Ver-
pflichtungskredit von 69,6 Mil-
lionen Franken, dem Landtag 
und Volk 2019 ihre Zustimmung 

gaben. Weiter schlägt die Regie-
rung vor, auf eine Umsetzung 
der Geburtenstation im Neubau 
zu verzichten. Der Landtag wird 
den Bericht und Antrag voraus-
sichtlich im Mai-Landtag be-
handeln.

Projekt mit bestehendem 
Kredit nicht umsetzbar
Vor dem Hintergrund der sich 
abzeichnenden Kostenüber-
schreitung von rund 21 Millio-
nen Franken beim Neubau des 
Landesspitals hat der Steue-
rungsausschuss die Projektar-
beiten im Frühling 2022 ge-
stoppt. Zusätzlich zur externen 
Prozess- und Organisationsana-
lyse und der Aufarbeitung durch 
die Geschäftsprüfungskommis-
sion des Landtags hat die Regie-
rung im Juli 2022 eine externe 

fachlich-technische Überprü-
fung des Projekts in Auftrag ge-
geben. Die Überprüfung kommt 
zum Schluss, dass der im ur-
sprünglichen Bericht und An-
trag vorgesehene Neubau nicht 

im vom Stimmvolk gesproche-
nen Kreditrahmen umsetzbar 
ist, dass aber Optimierungs-
potenzial im Umfang von sechs 
bis acht Millionen Franken be-
steht.

Parallel zur fachlich-techni-
schen Überprüfung hat der 
Steuerungsausschuss im Rah-
men einer internen Plausibili-
sierung den vorliegenden Kos-
tenstand prüfen lassen. Er 
kommt zum Schluss, dass das 
Vorprojekt mit Indexstand Ok-
tober 2021 Kosten von 94,9 Mio. 
Franken aufweist – also 2,8 Mio. 
Franken weniger als ursprüng-
lich erwartet, aber 18,3 Mio. 
Franken mehr als der zur Verfü-
gung stehende indexierte Ver-
pflichtungskredit von 76,6 Mio. 
Franken. 

Die Gesamtsumme beinhal-
tet die Mehrkosten für eine Ge-
burtenstation von 1,3 Mio. Fran-
ken sowie für bautechnische 
Massnahmen zur Vorbereitung 
auf eine mögliche Pandemie von 
1,6 Mio. Franken. Die Regierung 

empfiehlt, von einer Wiederan-
siedlung der Geburtenabteilung 
am Landesspital abzusehen. 

Im Bericht und Antrag zeigt 
die Regierung vier verschiedene 
Varianten für das weitere Vorge-
hen bezüglich Landesspital auf:

1. Beantragung eines Ergän-
zungskredits für das optimierte 
Projekt;

2. Beantragung eines neuen 
Gesamtverpflichtungskredits 
für das optimierte Projekt;

3. Beantragung eines neuen 
Gesamtverpflichtungskredits 
für ein neues Bauprojekt;

4. Abbruch des Projekts 
ohne Neubau.

Angesichts der offensichtli-
chen Nachteile der Varianten 
drei und vier empfiehlt die Re-
gierung die Weiterverfolgung 
von Variante zwei. (red/ikr)

Bekommt das Liechtenstein dereinst ein neues Landesspital? Die 
Regierung hat neue Weichen gestellt.  Bild: Visualisierung


